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S i t z u n g s b e r i c h t 

 
am Dienstag, den 28.02.2023, 19:00 

fand eine Sitzung des Gemeinderates im Bürgersaal des Rathauses statt. 

 

 

Öffentliche Sitzung 

 
 
Bewerbung für das Bundesförderprogramm "Klima angepasstes Waldmanagement" 
 
Der Gemeinderat beschloss, dass die Stadt Waibstadt einen Antrag für das Bundesförderpro-
gramm „Klima angepasstes Waldmanagement“ einreicht. 
 
Bauantrag 
Dachausbau mit Dachgaube als Einliegerwohnung auf dem Grundstück Flst. Nr. 28880, 
Kühnbergweg 37 in Waibstadt 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben mit der Maßgabe zu, dass das Dachgeschoss kein 
Vollgeschoß wird und erteilte sein Einvernehmen gemäß § 30 Abs. I Baugesetzbuch  
 
Gemeinderatswahlen 2024 
 
Der Gemeinderat stellte fest, dass bei der Bestimmung der auf die einzelnen Wohnbezirke entfal-
lenden Anzahl der Sitze die örtlichen Verhältnisse und der Bevölkerungsanteil ordnungsgemäß 
und verhältnismäßig berücksichtigt wurden. Die bisherige Sitzverteilung wird beibehalten. 
 
Änderung der Hauptsatzung 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. 
Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 
(Gbl. S. 1095), hat der Gemeinderat am 28.02.2023 mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder 
folgende Änderung der Hauptsatzung der Stadt Waibstadt beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

§ 4 Abs. 2 Ziffer 2.16 wird wie folgt ergänzt: 

§ 4 Zuständigkeiten des Bürgermeisters 
Ziffer 2.16  
Kreditaufnahmen im Rahmen der in der Hauptsatzung erteilten Ermächtigung sowie Änderungen 
von Kreditkonditionen – insbesondere Zinsanpassungen - bei bestehenden Kreditverträgen, soweit 
dadurch die Kreditsumme nicht erhöht wird, Umschuldungen und der Abschluss derivativer Finanz-
geschäfte gemäß der Dienstanweisung für den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten im kom-
munalen Zins- und Schuldenmanagement bei der Stadt Waibstadt sowie des Eigenbetriebes Ab-
wasserbeseitigung. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 



 

Sitzungsbericht zur 15. Sitzung des Gemeinderates 2 von 2 

Dienstanweisung für den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten im kommunalen Zins- 
und Schuldenmanagement bei der Stadt Waibstadt sowie des Eigenbetriebes Abwasserbe-
seitigung 
 
Der Gemeinderat beschloss die „Dienstanweisung für den Einsatz von derivativen Finanzinstrumen-
ten im kommunalen Zins- und Schuldenmanagement bei der Stadt Waibstadt sowie 
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung“ wie vorgelegt. 
 
Jagdverpachtung - Änderung in Jagdbogen II 
 
Der Gemeinderat beschloss die Aufnahme von Andrea Diehm in den Pachtvertrag für den Jagdbo-
gen IIb sowie die Aufnahme von Bernhard Diehm in den Pachtvertrag für den Jagdbogen IIa. 
 
Entscheidung über die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen nach § 78 Abs. 4 GemO - Spenden über € 300,00 
 
Der Gemeinderat stimmte der Annahme der in Anlage 1 der Vorlage (Spenden Nr. 1-3.23 von über 
300,00 €) beigefügten Spenden, Schenkungen u. ähnlichen Zuwendungen zu. 
 
 
 


